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Am 13.08.19 wurden durch 
die Stadtverordnetenversammlung 

folgende Beschlüsse gefasst:

Öffentlicher Teil: 

S 01A/38/19  
5. Änderung der Hauptsatzung 

Die Stadtverordnetenversammlung hat die 5. Änderung der 
Hauptsatzung beschlossen. 

S 01A/39/19 
 3. Neufassung der Zuständigkeitsordnung 

über die freiwilligen Ausschüsse 
der  Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wildau 

Die Stadtverordnetenversammlung hat die 3. Neufassung der 
Zuständigkeitsordnung für die freiwilligen Ausschüsse der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wildau beschlossen.

S 01A/45/19  
Neufassung der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wildau  
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Neufassung der Ge-
schäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Wildau  beschlossen.

S 01A/40/19  
Feststellung der Sitzverteilung 
der ständigen Fachausschüsse 

Die Stadtverordnetenversammlung hat nachstehende Vertei-
lung der Sitze der fünf ständigen Fachausschüsse festgestellt:

1. Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Liegenschaften 
SPD-Fraktion:  3 Sitze  Fraktion DIE LINKE.: 2 Sitze 
CDU/FDP-Fraktion: 2 Sitze  Fraktion BfW/Grüne:  2 Sitze 

2. Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft 
SPD-Fraktion:  3 Sitze  Fraktion DIE LINKE.: 2 Sitze 
CDU/FDP-Fraktion:  2 Sitze  Fraktion BfW/Grüne:  2 Sitze 

3. Ausschuss für Bau und Planung 
SPD-Fraktion:  3 Sitze  Fraktion DIE LINKE.: 2 Sitze 
CDU/FDP-Fraktion:  2 Sitze  Fraktion BfW/Grüne:  2 Sitze 

4. Ausschuss für Bildung und Soziales 
SPD-Fraktion:  3 Sitze  Fraktion DIE LINKE.: 2 Sitze 
CDU/FDP-Fraktion:  2 Sitze  Fraktion BfW/Grüne:  2 Sitze 

5. Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung 
SPD-Fraktion:  3 Sitze  Fraktion DIE LINKE.: 2 Sitze 
CDU/FDP-Fraktion:  2 Sitze  Fraktion BfW/Grüne:   2 Sitze

S 01A/41/19  
Verteilung und Benennung 

der Ausschussvorsitze 

Die Stadtverordnetenversammlung hat nachstehende Vertei-
lung der Ausschussvorsitze und Vorsitze der Fachausschüsse 
festgestellt:

 A. Verteilung der Ausschussvorsitze

Das erste Zugriffsrecht auf einen Ausschussvorsitz hat die 
Fraktion „SPD“.             
Für das zweite  und dritte Zugriffrecht auf einen Ausschuss-
vorsitz haben sich gleiche Höchstzahlen ergeben, so dass 
zwischen den Fraktionen „DIE LINKE“  und „BfW/Grüne“ 
entweder eine Einigung erzielt werden muss oder das Los ent-
scheidet.              
Das vierte Zugriffsrecht auf einen Ausschussvorsitz hat die 
Fraktion „CDU/FDP“.             
Das fünfte Zugriffsrecht auf einen Ausschussvorsitz hat die 
Fraktion „SPD“.              

Zugriffsrecht 1: SPD
              
Zugriffsrecht 2: DIE LINKE oder BfW/Grüne. 
 (Einigung oder Losentscheid) 
             
Zugriffsrecht 3: DIE LINKE oder BfW/Grüne.
 (Einigung oder Losentscheid) 
             
Zugriffsrecht 4: CDU/FDP  
            
Zugriffsrecht 5: SPD  

Die Fraktion  DIE LINKE  und die Fraktion BfW/Grüne  haben 
sich bei der Benennung der Ausschussvorsitze geeinigt. (sh. B.)

B. Benennung der Ausschussvorsitze   

1. Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Liegenschaften  
Vorsitzende/r: Herr Scheiner  

2. Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft   
Vorsitzende/r: Frau Ziervogel   

3. Ausschuss für Bau und Planung  
 Vorsitzende/r: Herr Wilde  
4. Ausschuss für Bildung und Soziales  
 Vorsitzende/r: Herr Nerlich 
5. Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung  

Vorsitzende/r: Frau Schulz

S 01A/42/19  
Beschluss zur Besetzung der ständigen Fachausschüsse 

Auf Grund des von der Stadtverordnetenversammlung am 
18.06.2019 gefassten Beschlusses  S 01/33/19 Antrag zur Än-
derung der Hauptsatzung der Stadt Wildau §8 Absatz 3, gemäß 
§43 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKverf), hat die 
Stadtverordnetenversammlung die Besetzung der nachstehen-
den ständigen Fachausschüsse wie folgt neu beschlossen:
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Herr Dr. Sternagel SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau Krebs DIE LINKE. Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Wilde DIE LINKE. Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Weidler BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Reif-Dietzel BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.

4. Ausschuss für Bildung und Soziales    (9)
Mitglieder Fraktion Vertreter
Herr Nerlich BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied 
Vorsitzender  dieser Fraktion.
Frau Schulz SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau SPD Durch jedes andere Mitglied 
Klank-Neuendorf   dieser Fraktion.
Herr Stöpper SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Schäfer CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau Scheiner CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau Festerling DIE LINKE. Frau Rudolph, Herr Hillebrand      
  und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion.
Frau Krebs DIE LINKE. Frau Rudolph, Herr Hillebrand      
  und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion. 
Herr Vulpius BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.

5. Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung  (9)
Mitglieder Fraktion Vertreter  
Frau Schulz SPD Durch jedes andere Mitglied 
Vorsitzende  dieser Fraktion.        
Frau SPD Durch jedes andere Mitglied 
Klank-Neuendorf  dieser Fraktion.
Vorsitzende
Herr Dr. Sternagel SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau Festerling DIE LINKE. Frau Krebs, Herr  Hillebrand  
  und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion.
Frau Rudolph DIE LINKE. Frau Krebs, Herr  Hillebrand  
  und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion.
Frau Scheiner CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Schenk CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Vulpius BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Kroeger BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.

Besetzung der Fachausschüsse

1. Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften (9)
Mitglieder Fraktion Vertreter
Herr Scheiner CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied 
Vorsitzender  dieser Fraktion.
Frau Ziervogel SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Stöpper SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Richter SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Schäfer CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Wilde DIE LINKE. Frau Festerling, Frau Krebs  
  und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion.
Herr Hillebrand DIE LINKE. Frau Festerling, Frau Krebs  
  und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion.
Herr Vulpius BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Kroeger BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.

2. Ausschuss für Bau und Planung (9)
Mitglieder Fraktion Vertreter
Herr Wilde DIE LINKE. Frau Krebs, Herr Hillebrand  
Vorsitzender   und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion.
Frau Rudolph DIE LINKE. Frau Krebs, Herr Hillebrand  
  und durch jedes andere Mit- 
  glied dieser Fraktion.
Herr Dr. Sternagel SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau Ziervogel SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau SPD Durch jedes andere Mitglied 
Klank-Neuendorf   dieser Fraktion.
Herr Schenk CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Schäfer CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Weidler BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Reif-Dietzel BfW*/Grüne Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.

3. Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft (9)
Mitglieder Fraktion Vertreter
Frau Ziervogel SPD Durch jedes andere Mitglied 
Vorsitzende  dieser Fraktion.
Herr Scheiner CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Herr Schenk CDU/FDP Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.
Frau Schulz SPD Durch jedes andere Mitglied  
  dieser Fraktion.



4 Amtsblatt für die Stadt Wildau – 28. Jahrgang – Ausgabe Nr. 4 – 23.08.2019

Herr Hanzig    DIE LINKE. 
Herr Arndt    DIE LINKE.
Herr Borschel    CDU/FDP 
Herr Soost    CDU/FDP
Frau Kroeger    BfW*/Grüne
Herr Schuboth    BfW*/Grüne

4. Ausschuss für Bildung und Soziales    (9)

Sachkundige Einwohner/innen  Fraktion
Frau Rink   SPD
Frau Okroy   SPD
Frau Geißler   SPD
Herr Corte   DIE LINKE.
Herr Griehl     DIE LINKE.
Herr Hennig   CDU/FDP
Herr Dr. Schnase   CDU/FDP
Herr Thiele   BfW*/Grüne
Herr Ulrich   BfW*/Grüne

5. Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung  (9)

Sachkundige Einwohner/innen  Fraktion
Frau  Buschkowiak   SPD
Frau Damm   SPD
Herr Nicko   SPD
Herr Widelak   DIE LINKE.
Herr Prof. Voigt   DIE LINKE.
Herr Altenburg   CDU/FDP
Herr Dr. Schnase   CDU/FDP
Herr Cleemann   BfW*/Grüne
Frau Fischer   BfW*/Grüne

* Bürger für Wildau

S 01A/62/19 
Wahl des Vertreters der Stadt Wildau im Wasser- und 

Bodenverband „Dahme-Notte“

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen: 
Die Stadt Wildau wird in der Mitgliederversammlung des Was-
ser- und Bodenverbandes „Dahme-Notte“ durch Herrn Olaf 
Rienitz vertreten.

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit bekannt ge-
macht.

 
Wildau, den 14.08.2019

Angela Homuth
Bürgermeisterin

S 01A/43/19 
Festlegung der Anzahl 

der sachkundigen Einwohner / innen 
für die ständigen Fachausschüsse

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Anzahl der zu beru-
fenden sachkundigen Einwohner/innen für die ständigen Fach-
ausschüsse beschlossen. 

Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften  9
Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft  9
Ausschuss für Bau und Planung  9
Ausschuss für Bildung und Soziales  9
Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung  9

S 01A/44/19 
Berufung sachkundiger Einwohner/innen 

in die ständigen Fachausschüsse

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Berufung von sach-
kundigen Einwohnern/innen in die ständigen Fachausschüsse 
beschlossen. 

1. Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Liegenschaften (9)

Sachkundige Einwohner/innen  Fraktion
Herr Neubauer   SPD
Frau Siewert-Huß   SPD
Herr Berger   SPD
Herr Corte   DIE LINKE.
Herr Hanzig   DIE LINKE.
Herr Laschewski   CDU/FDP
Herr Heger   CDU/FDP
Frau Weidler   BfW*/Grüne
N.N.   BfW*/Grüne

2. Ausschuss für Bau und Planung   (9)

Sachkundige Einwohner/innen  Fraktion
Herr Schmidt    SPD
Herr Ziervogel    SPD
Herr Haeger    SPD
Herr Jakob    DIE LINKE.
Herr Arndt    DIE LINKE.
Herr Steckling,L.    CDU/FDP
Herr Lefass    CDU/FDP
Herr Struck    BfW*/Grüne
N.N.    BfW*/Grüne
 
3. Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft (9)

Sachkundige Einwohner/innen  Fraktion
Herr Rehfeldt    SPD
Herr Ziervogel    SPD
Herr Schulz    SPD
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 Sie können der Verwaltung jedoch nicht unmittelbar Aufträ-
ge erteilen. 

§3 
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften

Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften be-
fasst sich grundsätzlich mit: 

1. Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Bestandteilen und 
Anlagen sowie über das Ergebnis des Jahresabschlusses und 
des kommunalen Gesamtabschlusses

2. städtischer Investitionsplanung („Prioritätenliste“) 
3. allen Angelegenheiten, die den Haushalt sowie das Kommu-

nalvermögen der Gemeinde berühren und der Beschlussfas-
sung des Hauptausschusses bzw. der Stadtverordnetenver-
sammlung bedürfen, wie z.B.: 

 a) Aufnahme und Umschuldung von Krediten 
 b) Gewährung von Darlehen 
 c) Übernahme von Bürgschaften 
 d) Grundstücksangelegenheiten (Kauf und Verkauf, Aus-

übung von Vorkaufsrechten, Abschluss von Erbbaurechts-
verträgen) 

 e) über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 f) Prioritätenliste 
 g) Stundungen, Erlass, Niederschlagungen von Forderungen 
4. Satzungen, die die Ausgaben bzw. die Einnahmen des Haus-

haltsplanes tangieren 
5. Vorschlags- und Kontrollrecht zur/bei der Nutzung kommu-

naler Liegenschaften, einschließlich der Festlegung von Pri-
oritäten zur Werterhaltung kommunaler Liegenschaften und 
allgemeiner Pachtangelegenheiten 

6. Zuschüssen an kommunale Gesellschaften

§ 4 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft befasst 
sich grundsätzlich mit: 

1. Beratung zur Stadtentwicklung – als eine umfassende und 
auf die Zukunft ausgerichtete Betrachtung der Nutzung des 
gesamten Stadtgebietes – einschließlich aller Entwicklungs-
pläne und übergeordneten Flächenplanungen, sofern nicht 
die Zuständigkeit des Ausschusses für Bau und Planung be-
rührt wird

2. Themen der städtebaulichen Entwicklung (FNP/INSEK)
3. städtebauliche Verträge bezüglich Ansiedlung/Bebauung
4. Angelegenheiten der Verkehrsplanung und Lenkung so-

weit städtische Belange berührt sind (Verkehrsinfrastruktur/
ÖPNV)

5. Beteiligung der Stadt an Regional- und Landesplanung
6. Beratung über Angelegenheiten der gesamtstädtischen Infra-

struktur
7. Tourismusangelegenheiten
8. Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung / Gewerbeverein 
9. Angelegenheiten des kommunalen Klimaschutzes und der 

kommunalen Klimaanpassung

Zuständigkeitsordnung 
für die freiwilligen Ausschüsse 

der Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung hat auf der Grundlage des 
§ 43 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgK-
Verf) vom 18.12.2007, zuletzt geändert am 10.07.2014 in sei-
ner Sitzung am 13.08.2019 folgende Zuständigkeitsordnung 
für die freiwilligen Ausschüsse der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen. 

§1
Geltungsbereich

1. Die Zuständigkeitsordnung gilt für die Ausschüsse der 
Stadtverordnetenversammlung, die nicht auf Grundlage ei-
nes Gesetzes zu bilden sind (freiwillige Ausschüsse). 

2. Die Zuständigkeitsordnung grenzt den Aufgabenrahmen und 
die Befugnisse der Ausschüsse ab. Sie hat innere Bindungs-
wirkung in den Ausschüssen und soll zu einer effektiven 
Ausschussarbeit beitragen.

 
§2 

Allgemeiner Aufgabenrahmen

1. Die freiwilligen Ausschüsse beschäftigen sich vorberatend 
insbesondere mit Angelegenheiten, die der Beschlussfas-
sung durch den Hauptausschuss oder durch die Stadtverord-
netenversammlung obliegen. 

2. Die freiwilligen Ausschüsse der Stadtverordnetenversamm-
lung haben keine Entscheidungsbefugnisse, aber eigene 
fachliche Verantwortungsbereiche, die in den §§ 3-7 dieser 
Ordnung näher bestimmt sind. 

3. Die freiwilligen Ausschüsse haben sich zusätzlich mit An-
gelegenheiten zu befassen, die ihnen vom Hauptausschuss 
oder von der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung 
überwiesen wurden. 

4. Die freiwilligen Ausschüsse der Stadtverordnetenversamm-
lung sind in ihrem Verantwortungsbereich sachverständig 
und können dem Hauptausschuss oder der Stadtverordne-
tenversammlung Empfehlungen geben. 

5. Unabhängig von konkreten Einzelaufträgen durch die Stadt-
verordnetenversammlung oder den Hauptausschuss haben 
die Ausschüsse innerhalb ihres fachlichen Verantwortungs-
bereiches das Recht und die Pflicht, ihr Selbstbefassungs-
recht zu wahren und Stellungnahmen zu an die Stadtver-
ordnetenversammlung und den Hauptausschuss gerichteten 
Vorlagen und Anträgen aufgabenbezogen abzugeben und 
entsprechende Empfehlungen auszusprechen. 

6. In Fällen der Übertragung einer umfangreichen Komplex-
aufgabe an mehrere Ausschüsse entscheidet die Stadtver-
ordnetenversammlung bzw. der Hauptausschuss über die 
Zuweisung von Teilverantwortung und Federführung. Diese 
kann von den Ausschüssen nicht mit der Begründung man-
gelnder Fachkompetenz zurückgewiesen werden. Das gilt 
auch für die Übertragung von Einzelaufgaben nach Absatz 3. 

7. Die freiwilligen Ausschüsse haben das Recht und die Pflicht 
zur Kontrolle der Verwaltung im Rahmen des § 29 BbgK Verf.
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1. Naturschutz- und Landschaftspflege
2. Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanungen 
3. Schutz und Sicherung der im Ort existierenden Arten (Flora 

und Fauna) und Biotope 
4. Pflege und Erhalt der städtischen Grünanlagen, der städti-

schen Wald- und Erholungsflächen, sowie des Straßenbe-
gleitgrüns (incl. Straßen- bzw. Alleebäumen) 

5. Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit, der kommuna-
len Kriminalitätsverhütung (City-Streife) und der Ordnungs- 
und Sicherheitspartnerschaften im Zusammenwirken mit der 
Polizei 

6. Ordnungsbehördliche Verordnungen/Anordnungen bezüg-
lich Straßenverkehr, Sauberkeit, Ruhe und Veranstaltungs-
geschehen

7. Angelegenheiten des Straßenreinigungsdienstes (Sommer/
Winter) 

8. Energiekonzepte und energiepolitische Zielsetzungen     
 

§ 10 
Schlussbestimmungen

1. Über Zweifel bezüglich der Auslegung dieser Ordnung ent-
scheidet der Hauptausschuss. 

2. Diese Zuständigkeitsordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
schlussfassung in Kraft. 

Wildau, den 14.08.2019

Angela Homuth
Bürgermeisterin   

 

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird die öffentliche Bekanntmachung über die 
„3. Neufassung der Zuständigkeitsordnung für die freiwilli-
gen Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Wildau“, Beschluss Nr. S 01A/39/19 der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 13.08.2019, ausgefertigt am 14.08.2019, im 
Amtsblatt für die Stadt Wildau angeordnet.

 

Wildau, den 14.08.2019
 

Angela Homuth 
Bürgermeisterin 

§ 5
Ausschuss für Bau und Planung

Der Ausschuss für Bau und Planung befasst sich grundsätz-
lich mit: 

1. Fachliche Beratung von Satzungsentwürfen einschließlich 
örtliche Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen)

2. Grundzüge der Satzungen für Erschließung, Straßenausbau, 
Wasserversorgung und Entwässerung bzw. entsprechende 
Entwurfs- und Ausbaubeschlüsse

3. städtische Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Planung und 
Ausführung)

4. Planung, Errichtung und Ausstattung von öffentlichen Plät-
zen und öffentlichen Spielplätzen

5. baulicher Zustand der öffentlichen Gebäude und Straßen im 
Eigentum der Stadt

6. Bauhof der Stadt
7. Einvernehmen der Stadt (§ 36 BauGB)
8. Stellungnahme der Stadt (bei Vorliegen von Bauanträgen 

von Bauwilligen, sofern diese Anträge nicht bereits von der 
Fachabteilung als Aufgabe der laufenden Verwaltung bear-
beitet und erledigt wurden)

9. Namensgebung von Straßen, Wegen, Plätzen und kommuna-
len Gebäuden 

§ 6 
Ausschuss für Bildung und Soziales

Der Ausschuss für Bildung und Soziales befasst sich grund-
sätzlich mit: 

1.  Angelegenheiten der Bildung, Aus- und Weiterbildung, 
Kooperation mit der Technischen Fachhochschule 

2.  Jugendarbeit, Jugendhilfe, Jugendclub und Straßensozial-
arbeit 

3.  Grundsätze der Sport und Kulturförderung (Vereine) 
5.  Investitionsförderung (im Bereich Bildung, Jugend, Kultur 

und Sport) 
6.  Satzungen und Ordnungen, die Kindertagesbetreuung, Ju-

gend- und Schuleinrichtungenbetreffend (Kita-Satzung/Es-
sen in den Einrichtungen) 

7.  Beschaffung von Ausstattungen der Kindertagesbetreuung, 
Jugendeinrichtungen, Schulen und Sportstätten in städti-
scher Trägerschaft (soweit es sich um investive Maßnah-
men handelt) 

8.  Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau 
sowie der sozialen Integration von Menschen mit Behinde-
rungen 

9.  Angelegenheiten im Bereich der Betreuung und Unterbrin-
gung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern 

10. Obdachlosenangelegenheiten
 

§ 7 
Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung

Der Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung befasst 
sich grundsätzlich mit: 



7Amtsblatt für die Stadt Wildau – 28. Jahrgang – Ausgabe Nr. 4 – 23.08.2019

Die DNWAB mbH Königs Wusterhausen gibt folgende Ter-
mine für die diesjährigen vorbeugenden  Trinkwasser-Rohr-
netzspülungen in den Orten, Ortsteilen bzw. amtsangehörigen 
Gemeinden bekannt:

Wildau am 04.09.2019 von 07.00 - 16.00 Uhr

Während der Spülungen ist im gesamten Versorgungsgebiet 
mit Druckminderungen und zum Teil auch mit Versorgungsun-
terbrechungen zu rechnen. 

Bitte bevorraten Sie sich mit ausreichend Trinkwasser. Hal-
ten Sie alle Entnahmearmaturen geschlossen und betreiben 
Sie auch keine Geräte mit direkter Wasserentnahme aus dem 
Trinkwasserversorgungsnetz (u. a. Waschmaschinen und Ge-
schirrspüler).

Herbstspülungen an Trinkwasserleitungen

Eintrübungen des Wassers nach der Wiederinbetriebnahme 
sind gesundheitlich unbedenklich. Wir bitten Sie in diesem 
Fall das Trinkwasser etwas ablaufen zu lassen.

Eventuelle Rückfragen richten Sie bitte   -   werktags 
von 06.45 Uhr bis 15.30 Uhr an

- den  Rohrnetzbereich Königs Wusterhausen, 
 Straße am Klärwerk, 15749 Mittenwalde/OT Schenkendorf  

Telefon: 03375 2568-546

- den Produktionsbereich Trink- und Abwasser Königs Wus-
terhausen, 

 Straße am Klärwerk, 15749 Mittenwalde/OT Schenkendorf, 
Telefon: 03375 2568-0

Ihre Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wildau hat 
aufgrund der §§ 4 Abs. 1 i.V.m. 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 der 
Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19.Juni 2019 (GVBl.I/19, Nr. 38) in ihrer 
Sitzung am 13.08.2019 folgende 5. Änderung der Hauptsat-
zung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

§  8 Ausschüsse wird gestrichen.

§  9 wird zu § 8.
§10 wird zu § 9.

§11 wird zu § 10 und im Absatz 1 a) 

werden die Worte „die Vergabe und Vertragsordnung für Leis-
tungen“ durch die Worte „Verfahrensordnung für die Vergabe 
öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsverträge unterhalb der 
EU-Schwellenwerte“ ersetzt.

§ 12 wird zu § 11.
§ 13 wird zu § 12.

§ 14 wird zu § 13.
§ 15 wird zu § 14.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 5. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft.

Wildau, den 13.08.2019

Angela Homuth
Bürgermeisterin
 

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird die öffentliche Bekanntmachung der 5. Änderung 
der Hauptsatzung, Beschluss S 01A/38/19 der Stadtverordne-
tenversammlung vom 13.08.2019, ausgefertigt am 13.08.2019, 
im Amtsblatt für die Stadt Wildau angeordnet.

Wildau, den 13.08.2019

Angela Homuth
Bürgermeisterin

5. Änderung der Hauptsatzung
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